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für dt« AMlikmi V«kl«s .
Erscheint wöchentlich 1 —2 mal je nach

Bedarf.
Bezugspreis für Elnzelbezug durch die Post

oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk .

Die einspaltige Zeile oder
Id Mg ,Anzeigenpreis :

deren Raum 15 Pfg
Druck und Verlag von Adolf Dup »
In Durlach. — Fernsprecher Nr . 201 .

Nr. 43. Freitag, 4. Juli 1913.

Dm Ankauf rheinisch-belgischer Stutfohlen bete.
Der Ankaufvon Stutfohlen des kaltblütigen Schlages

in der Rheinprovinz oder in Belgien wird in diesem
Jahre nach Maßgabe der unten abgedruckten Be-

stimmungen durch den Verband der unterbadischen
Pferdezuchtgenossenschasten bewirkt werden.

Die Anmeldungen der Bestellungen , welche nach
der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt werden,
haben längstens bis zum 26 . Juli 1913 bei dem unter -
zeichneten Bezirksamt zu erfolgen und müssen enthalten :

1 . Namen und Wohnort der Besteller,
2 . Tag , an welchem die Bestellung erfolgt ist ,
3 . eine Angabe , welcher Art das bestellte Fohlen

sein soll und welchen Betrag dasselbe kosten darf .
Bestellungen unter 1000 Mk . können nicht mehr
berücksichtigt werden.

4. eine Erklärung , daß der Besteller mit den unten
abgedruckten Bestimmungen einverstanden und
insbesondere die unter Ziffer 7, 8 , 9 und 10 der¬
selben aufgeführten Verpflichtungen durch Aus¬
stellen eines Reverses einzugehen bereit ist .

Durlach den 23 . Juni 1913 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Vsstiminungen »
nach «>«lch«n in» lanfenvcn Jahre «nit staat¬
licher Unterstützung kaltblütige Stutfohlen

zun, Ankauf und zur Verteilung gelangen .

Der Ankauf erfolgt durch den Verband unter¬
badischer Pferdezuchtgenossenschasten und unterliegt der
Kontrolle des technischen Beamten für Pferdezucht¬
angelegenheiten im Großlp Ministerium des Innern .

Die angekauften Stutfohlen werden im Gesamten
zum Selbstkostenpreis zuzüglich der Transport » und

für das erste Jahr erwachsenden Versicherungskosten
abgegeben ; doch richtet sich die Klassifizierung und

Bestimmung des Anschlagspreises des einzelnen Tieres
nach dessen Qualität und Zuchtwert .

Die Ankaufspreisefür die Stutfohlen werden 1000 Mk .
und darüber , die Transportkosten je nach der Zahl der

bestellten Fohlen 50 bis höchstens 70 Mk . betragen .
Bestellungen unter 1000 Mk . können nicht mehr be¬

rücksichtigt werden.
Die Preise verstehen sich laco Heidelberg , wo die

Fohlen seitens der Besteller oder deren Beauftragten
abzuholen sind . Die vom Besteller gewünschte Farbe
wird §war beim Ankauf tunlichst berücksichtigt werden,
doch ist der Besteller zur Abnahme des Fohlens auch
dann gehalten , wenn die Lieferung der gewünschten
Farbe nicht möglich war .

Falls nicht alle Bestellungen berücksichtigt werden
können , werden die ausfallenden Besteller durch den

technischen Beamten des Großh . Ministeriums des

Innern bezeichnet.

3.
Die Großh . Regierung trägt die Kosten des Ankaufs

der Stutfohlen in der Rheinprovinz oder in Belgien.
4 .

Die Großh . Regierung bestreitet ferner vorschuß¬
weise den Ankaufspreis der Stutfohlen ; ein Drittel
desselben ist seitens der Besteller oder der Uebernehirrer
innerhalb 14 Tagen nach der llcbernahme des Stut -
fohlens , das zweite Drittel ein Jahr und das letzte
Drittel zwei Jahre nach der Uebcrnahme an die Kasse
für Gewerbe , Landwirtschaft und Statistik zurückzu -
zahlen . Für richtige Einhaltung der Zahlungstermine
sind zahlungsfähige Bürgen und Selbstschuldner zu
stellen . 5 .

Für tadellos gehaltene Stutfohlen wild , wenn sie
der PrämiierungSkommisston bei Gelegenheit der Prä -
mi erungstagfahrtcn vorgeführt werden , je nach Be¬
fund ein Kaufpreisnachlaß gewährt , welcher für rhei¬
nisch - belgische Stutfohlen im Jahr 1914 10 °/o , im
Jahr 1915 6 °/o und nach Vorstellung der Stute mit
eineni zweiten Fohlen 4 °/o des Uebernahmcpreises
der Stute betragen kann.

6 .
Die Verteilung der Fohlen erfolgt in Heidelberg.

Ort und Stunde der Verteilung wird den Bestellern
von Stutfohlen durch den Verband unter -
badischerPferdczuchtgenossenschaften recht¬
zeitig bekannt gegeben. Falls die Besteller nicht selbst
zur Verteilung erscheinen , haben sie eine geeignete
Persönlichkeit mit schriftlicher Vollmacht zu ihrer Ver¬
tretung bei der Verteilung bezw . Versteigerung zu ent¬
senden . Erscheint der Besteller weder selbst, noch läßt
er sich vertreten , so ist ec verpflichtet , das ihm von
dem Vertreter des Ministeriums zugewieseue Fohlen
zu dem von jenem bestimmten Kaufpreis zu über¬
nehmen.

7 .
Die Verteilung der Fohlen geschieht in der Weise,

daß die Nnkaufskommission unter Leitung des Ver¬
bandspräsidenten und im Benehmen mit den Ob¬
männern den einzelnen Bestellern die Fohlen zutcilt.
Im Falle ein Besteller sich weigert , das ihm zugeteilte
Fohlen zu übernehmen , so entscheidet der Verbands -
Präsident , der technische Beamte für Pferdezuchtan¬
gelegenheiten im Großh . Ministerium des Innern
bezw . deren Vertreter und ein vom Verband zu be¬
zeichnender Obmann , ob die Weigerung begründet ist
und dem Begehren stattgegeben werden kann. Diesem
Schiedsspruch hat sich der Besteller zu unterwerfen .

Geht auf diese Weise ein Fohlen nicht ab , so wird
es sofort oder später meistbietend versteigert , wozu
auch Nichtbesteller zugelassen werden. Der Mehr - oder
Mindererlös wird dann auf die übrigen Fohlen re¬
partiert. Sollte der Verband nicht in der Lage sein,
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die Verteilung vorzunehmen , lo erfolgt dieselbe durchden technischen Beamten im Wege der Versteigerung.8.Die etwaige Versteigerung findet in folgender Weisestatt : M1 . Das erstmalige Ausgebot erfolgt zum Anschlags-Preise des betreffenden Fohlens .2 . Der etwaige in einer Klasse sich ergebende Mehr¬erlös wird nach Maßgabe der Steigerung -Preisean die Steigerer zurückvergütet . einen etwaigenMindererlös haben dieselben nach dem gleichenMaßstabe zu ersetzen.3 . Jeder Besteller ist verpflichtet , sich an der Ver¬steigerung maßgeblich seiner Bestellung zu be¬teilige».
4 . Die beiden letzt : » Tiere werden den durch dieVersteigerung noch nicht versorgten Bestellerndurch das Los zugewiesen .5 . Werden die Fohlen im Bersteigerungswege nichtsämtlich abgesetzt , so sind die übrig gebliebenennach Maßgabe der Bestellungen von denjenigenBestellern zu übernehmen , die bei der Versteige¬rung Fohlen entweder nicht oder nicht in der be¬stellten Zahl erworben haben . Die Zuteilung ge¬schieht in diesem Falle durch das Los und giltals Kaufpreis der Anschlagsprcis des betreffendenFohlens .

9Der Uebernebmer des Stutfohlens hat sich zu ver¬pflichten (Revers ) :
1 . das Fohlen kräst'

g zu nähren und gut aufzu¬züchten ;2 . dasselbe nicht , ehe es 2V? Jahre alt gewordenist, zu beschlagen oder zur Arbeit zu verwenden;3. dasselbe spätestens im Alter von 4 Jahren zurPaarung einem mit Staalsunterstützuug gehal¬tenen Hengst gleicher Zuchtrichtun - znzu-führen und dasselbe bis zum Eintritt der Zucht¬untauglichkeit zur Zucht zu verwenden ;4 . das Fohlen bczw . die Stute nur an badischeZüchter , welche die hier angeführten Verpflicht¬ungen übernehmen und auch daun nur mit Ge¬nehmigung des Gr . Ministeriums des Innern zuveräußern ;5 . das Fohlen bezw. die Siute in das von Gr . Be-zirkstierarch geführte Bezirkszuchtregister bezw .wo eins Pfcrdezuchtgenosseuschaft besteht , in dasZuchtregister dieser Genossenschaft eintragen zulassen und vom Abfohlen, von einer Veräußerungoder einein Todesfall der Stute dein Gr . Bezirks¬tierarzte bezw. dem Vorstand der Zuchtgenosse »-schast zwecks Eintrags in das betr . Register An¬zeige zu erstatten ;6 . das Fohlen bezw . die Stute alljährlich bis zumEintritt der ZnchtuMauglichkeit der staatlichenPrämiiermigskommissioil vorzuführen .
10 .Das Ministerium deS Innern versichert d 'e Fohlenfür die Zeit eines Jahres vom Tage der liebernähme Vonseiten des Bestellers ab gerechnet bei derbadischen Pfeideversicherungsaii 'mlt und übernimmtwährend dieser Zeit die Verpflichtungen des Ver-

sichciuiigsiinternchmers der Anstalt gegenüber.Di e Kosten der Versicherung (Prämie ) werden demKaufpreis (Uebernahmcpreis ) des Fohlens zugeschlagen .Für den Verlust eines versicherten Fohlens wirdvergütet :
u. wenn dasselbe verendet ist , 80 °/° der Versiche¬rungssumme ;
b. wenn es wegen gänzlicher Unbrauchbarkeit oder

infolge eines erlittenen Unfalls mit Genehmigung

der Pferdeversicherungsanstalt getötet wird unddie Tötung erfolgt ist , 70 °/» der Versicherungs¬summe ;
e . wenn es durch Krankheit oder Unfälle zu dergegenwärtigen oder in Aussicht genommenenVerwendung dauernd unbrauchbar wird , 70 °/oder Versicherungssumme.Ter LrlöS au- dem Pferde im Falle einerEntschädigung nach b und e fällt der Anstalt zu.Im übrigen gelten die Versicherung-bedingungender Badischen PferdeversicherunzSanstalt.Die vorbezeichneie Entschädigung wird von derPferdebersicherungsanstalt an die Kaffe für Ge¬werbe , Landwirtschaft und Statistik ausbezahltund von letzterer zunächst zur Deckung der nochausstehenden Kauspreisraten verwendet , wodurchdie Schuld des Nebernehmers an die Kasse fürGewerbe , Landwirtschaft und Statistik sich umden Betrag der gewährten Entschädigung ver¬mindert . Ilebersteigt die Entschädigung die Rest-schnld, so wird der Mehrertr »g dem betreffendenZüchter durch die Kasse für Gewerbe , Landwirt¬schaft und Statistik bar ausbezahit . Für nachAblauf dieses einen BersichernngSjahres cintretendeSchadensfälle kommt das Ministerium deS' Innernin keiner Weise mehr auf und werden deshalbdie betreffenden Fohlenbefltzer in ihrem eigenenInteresse daraus aufmerksam gemacht , die Ver¬sicherung noch vor deren Ablauf bei der badisch -nPf . rdeversicherungsanstalt zu erneuern.Der UeLcrnehmer bezw . Besitzer des Fohlens istnach den Bestimmungen der badischen Pferdeversiche-rungsanstalr für die Zeit, während welcher das Fohlenbei der Anstalt versichert ist, ferner verpflichtet:1 . dem Fohlen sorgfäitige und gute Behandlung zu-teil werden zu lassen ;2 . von jedem Erkrankimgsfall oder jeder Veiletzungdes Fohlens sofort bei dem wahrnehmbaren Ein¬tritt der Erkrankung oder Verletzung den Gr .Bezirkstierarzt oder einen andern approbiertenTierarzt zur Behandlung herbeizmufen und dasPserd nach d ssen Anordnungen ausgiebig undauf eigene Kosten behandeln zu lassen :3. von dem Verenden oder Verunglücken des Fohlensspätestens innerhalb 24 Stunden dem Gr . Bezirks-terarzt Anzeige zu erstatten , welch letzterer dieseAnzeig- ans dem kürzesten Wege dem Gr . Mini-stcrinm des Innern übermittelt .Bis zum Eintreffen des Bszirkstierarztes , welcherje nach Lage des Falles nach eigenem Ermesseneine Sektion vormmmt , muß der Kadaver einesverendeten Fohlens u verändert bleiben . DieKosten der Sektion sallen dem Besitzer zur Last ;4 das Foh 'en dem Bezirkslierarzt auf dessen Ver¬langen zu jeder Zeit vorzuführen.

11 .Wenn die Pferdeversicherungsanstalt die Zahlungder Versicherungssumme wegen eigenen Verschuldensdes Fvhlcnbcsitzers infolge Nichtersüllnttg der unterZiffer 10 genannien Beipflichtungen verweigert , wirdein KaufpreiSnachlnß vom Ministerium des Innernnicht gewährt .
Im Falle ferner di - im vorstehenden unter Ziffer 9und 10 anfgeführten Verpflichtungen von dem je-welligen Besitzer des Foh 'en- bezw . der Stute nichteingehal -en werden , kann derselbe außer zur ganzenoder teilweisen Rückzahlung der erhaltenen Kanspreis-Nachlässe und etwaigen Staatsprämien zur Ent -richtnng einer Konwutionalstrafe bis zu 80 Mk . angehalten werd .n.
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